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§ 289 BVergG 2018 Teilnehmer im
nicht offenen Verfahren ohne

vorherige Bekanntmachung und im
Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Bekanntmachung

 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2019

(1) Beim nicht o enen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und beim Verhandlungsverfahren ohne vorherige

Bekanntmachung hat die Aufforderung zur Angebotsabgabe nur an geeignete Unternehmer zu erfolgen.

(2) Die Auswahl der aufzufordernden Unternehmer hat in nicht diskriminierender Weise stattzu nden. Der

Sektorenauftraggeber hat die aufzufordernden Unternehmer so häu g wie möglich zu wechseln. Nach Möglichkeit

sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmer am Vergabeverfahren zu beteiligen.

(3) Die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer ist entsprechend der Leistung festzulegen und soll beim nicht

o enen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und beim Verhandlungsverfahren ohne vorherige

Bekanntmachung nicht unter drei liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb gewährleisten. Liegt

die Anzahl der vom Sektorenauftraggeber aufgeforderten Unternehmer unter drei, so hat er die Gründe dafür zu

dokumentieren.
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